
Straßensperrungen wegen Fastnachts-
veranstaltungen
NarrenbaumstellenundHemdglunkerumzugamDonnerstag,12. Februar
Am „Schmutzige Dunschdig“, 12. Februar, ist die Hauptstraße (L 112) zwi-
schen Einmündung Rosenstraße und dem Festplatz am Heimethues von
17.15 bis 21 Uhr wegen des Einzugs der Narren zum Festplatz am Heimethu-
es gesperrt. Der Einzug der Narren beginnt am Rathausplatz und führt ent-
lang der Hauptstraße bis zum Heimethues.
Der anschließende Hemdglunkerumzug startet beim Heimethues und ver-
läuft über die Hauptstraße – Eisenbahnstraße – Marchstraße – Georg-Fur-
rer-Weg – zurück zum Heimethues. Die Umzugsstrecke des Hemdglunker-
umzuges ist am 12. Februar, von 17.15 bis 21 Uhr gesperrt.

Nachtumzug am Freitag, 13. Februar
Die Aufstellung zum Nachtumzug erfolgt im Bereich der Gaststätte „Risto-
rante Belvedere“ in der Waldkircher Straße – der Umzug verläuft auf der
Hauptstraße in Richtung Unterdorf bis zum Rathausplatz.
Anlässlich des Nachtumzuges am 13. Februar, ist die Hauptstraße (L 112)
zwischen Waldkircher Straße und Eisenbahnstraße (Umzugsstrecke) und
der Aufstellungsbereich in der Waldkircher Straße – zwischen Hauptstra-
ße und Einmündung Hinterhofstraße – von 18 bis 21.15 Uhr gesperrt.
Für das weitere Narrentreiben ist die Hauptstraße ab der Einmündung Ei-
senbahnstraße bis zur Einmündung Rosenstraße ab Freitag, 13. Februar, 14
Uhr bis Samstag, 14. Februar, 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Rosenmontagsumzug am 16. Februar
Zur Durchführung des Rosenmontagsumzuges am 16. Februar, ist die Um-
zugsstrecke von 12.30 bis 18 Uhr gesperrt.
Die Aufstellung erfolgt beim Kultur & Bürgerhaus in der Stuttgarter Straße;
der Umzug verläuft über die Stuttgarter Straße – Berliner Straße – Hinden-
burgstraße – Rosenstraße – Hauptstraße – und endet am Rathaus-
platz/Hauptstraße.
Auf dem Rathausplatz ist ein Narrendorf eingerichtet. Für das Narrentrei-
ben auf und um den Rathausplatz, ist die Hauptstraße (L 112) ab Einmün-
dung Eisenbahnstraße bis Einmündung Rosenstraße von Montag, 16. Fe-
bruar, 12.30 Uhr bis Dienstag, 17. Februar, 12 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Allgemeine Hinweise:
DieAnlieger und Benutzer dervon den Umzügen betroffenen Straßenwer-
den gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten.
Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass die Anlieger/Anwohner im
gesperrten Veranstaltungsgelände die von ihnen benötigten Fahrzeuge für
die Dauer der Sperrung außerhalb der Sperrstrecke abstellen müssen, da
auch die Anlieger in dieser Sperrzeit das gesperrte Veranstaltungsgelände
nicht befahren dürfen.
Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl Umzugs-
teilnehmer als auch Zuschauer auf ihrem Weg in Richtung des Aufstel-
lungsortes des Umzuges grundsätzlich nicht die Fahrbahn benutzen dür-
fen, sondern die beidseitig vorhandenen Gehwege zu benutzen haben.
FürdieseEinschränkungenbittenwirumVerständnis. Sie sindnotwendig,
um einen geordneten Ablauf der Veranstaltungen zu ermöglichen.

Beeinträchtigungen für Rathausbesucher
Aufgrund des Festzeltes auf dem Rathausplatz, kann es hinsichtlich des
Zugangs zum Rathaus – in der Zeit vom „Schmutzige Dunschdig“ bis ein-
schließlich Aschermittwoch – zu Beeinträchtigungen kommen.
In dieser Zeit ist der reguläre Haupteingang des Rathauses vom Parkplatz
hinter dem Rathaus – über den Fußweg – zu erreichen.

c Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr durch die Umzüge
Freitag, 13. Februar – Nachtumzug am Fasnetfriddig
Der betroffene Linienbus 7205 aus Richtung Heuweiler/St. Peter wird wäh-
rend der Sperrung über die Waldkircher Straße, Hindenburgstraße umge-
leitet. Die Haltestellen „Hirschen“ und „Schwarzwaldstraße“ entfallen. Er-
satz dafür ist der „Bahnhof Denzlingen“.
Montag, 16. Februar – Fasnetsmendig
Der betroffene Linienbus 7205 wird vom ZOB Denzlingen kommend über
die Mauracher Straße, Ricarda-Huch-Straße, Berliner Straße, Elzstraße
nach Heuweiler/St. Peter umgeleitet.
Die Haltestellen „Schwarzwaldstraße“ und „Hirschen“ entfallen. Ersatz
dafür ist der „BahnhofDenzlingen“.DieErsatzhaltestelle inderMauracher
Straße wird bedient.
Der betroffene Linienbus 204 nach Waldkirch wird von ZOB Denzlingen
kommend über die Mauracher Straße, Ricarda-Huch-Straße, Berliner Stra-
ße in Richtung Suggental/Waldkirch umgeleitet. Die Ersatz-Haltestelle in
der Mauracher Straße wird bedient.

Wöchentlich Infos aus Ihrer Gemeinde

DasAmtsblatt der Gemeinde Denzlingen finden Sie jeden Donnerstag an die-
ser Stelle in der Wochenzeitung „Von Haus zu Haus“. Hier veröffentlicht die
Gemeindeverwaltung für Sie wichtige Informationen aus dem Rathaus, amt-
liche Bekanntmachungen, Veranstaltungshinweise
und vieles mehr.
Möchten Sie das Amtsblatt lieber digital lesen?
Dann abonnieren Sie über den nebenstehendem
QR-Code unseren kostenlosen Amtsblatt-Newslet-
ter! Sie erhalten dann automatisch einmal pro Wo-
che per E-Mail eine Benachrichtigung sobald das ak-
tuelle Amtsblatt zum Downloads bereitsteht.
www.denzlingen.de/de/amtsblatt/newsletter.php

Fastnacht 2026:
Geänderte Öffnungszeiten des Rathauses

Das Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 110, bleibt am Schmutzigen Donners-
tag, 12. Februar, nachmittags sowie am Rosenmontag, 16. Februar, ganztags
geschlossen.
Für Fragen zur Landtagswahl, insbesondere zur Einsichtnahme ins Wähler-
verzeichnis, sind wir am Montag, 16. Februar, von 8 bis 12 Uhr unter der Ruf-
nummer 07666 / 611-1320 zu erreichen.

Finanzamt Emmendingen am Rosenmontag geschlossen

Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der Infozentrale, ist am Rosen-
montag, 16. Februar, ganztägig geschlossen und auch telefonisch nicht er-
reichbar. Gez. Weinmann, Geschäftsstellenleiter

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Rufnummer Krankentransport: 19222
Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117
Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70
Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116
Störungsdienst Strom	 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas	 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser	 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
	 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr

Denzlinger Nachrichten
AMTSBLATT DER GEMEINDE DENZLINGEN

Rathaus Denzlingen 
Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen
Telefon 0 76 66 / 6 11-0 · Fax  0 76 66 / 611-1371
E-Mail: gemeinde@denzlingen.de 
Internet: www.denzlingen.de
Öffnungszeiten: �Montag bis Freitag	  8.00–12.00 Uhr 

und Donnerstag	 15.00–18.00 Uhr

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Fortsetzung Amtsblatt auf Seite 4

1.	� Am 8. März 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-
Württemberg statt.

	 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.	� Die Gemeinde ist in folgende 6 Wahlbezirke eingeteilt:

	� In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 30.01.2026 bis 15.02.2026 übersandt worden sind, 
sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.

	� Die 6 Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahl-
ergebnisses um 15:30 Uhr im Rathaus Denzlingen, Hauptstraße 
110, 79211 Denzlingen zusammen

3.	� Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitäts-
feststellung ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen.

	� Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 

bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
	� Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
	 a) �für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber und gegebenenfalls Ersatzbewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Einzelbewerbern außerdem die Angabe 
Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers 
einen Kreis für die Kennzeichnung,

	 b) �für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Lis-
tenbewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

	 Der Wähler gibt
	 seine Erststimme in der Weise ab,
	� dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll 
und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.�  
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine oder dem besonderen Neben-
raum darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4.	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.	� Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

	 a) �durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

	 b) durch Briefwahl teilnehmen.
	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde-

behörde einen Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6.	� Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 8 Ab-
satz 3 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson 
besteht (§ 8 Absatz 4 Satz 2 des Landtagswahlgesetzes).

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer als zulässige Hilfsperson entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine ge-
äußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme 
abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absätze 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).

Denzlingen, den 10.02.2026� Fabian Nitz, Bürgermeister

Gemeinde Denzlingen Wahlkreis 49 Emmendingen 
Wahlbekanntmachung

Wahlbezirk 101-01: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15
Wahlbezirk 101-02: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15
Wahlbezirk 101-03: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15
Wahlbezirk 101-04: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15
Wahlbezirk 101-05: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15
Wahlbezirk 101-06: Schulsporthalle, Stuttgarter Straße 15

FUNDSACHEN
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fundbüro 
Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können sich mit uns 
telefonisch in Verbindung setzen (Tel. 611-1330, -1331, -1332).
NEU: Wir bitten Sie zu beachten, dass ab sofort Fahrräder und sonstige 
Fahrzeuge beim Bauhof abzugeben sind. Der Bauhof ist unter der Tel.-Nr. 
611 - 17 92 erreichbar und hat folgende Öffnungszeiten: Jeden Vormittag 
von 7 – 12 Uhr.

Fund-Nr. Kategorie Fundsache Funddatum
14/2026 Fahrrad Herrenfahrrad, Motobecane, 

Tubing 1020, weiß
30.01.2026

15/2026 Fahrrad Herrenfahrrad, Amsterdam, 
Schwalbe Range Cruise, dunkelgrün 

03.02.2026

16/2026 Fahrrad Mountainbike, Rexstar, Titan, 
blau-weiß

03.02.2026

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, falls 
die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten nach Anzeige 
des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Finder oder bei Verzicht 
auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über „Fundin-
fo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegenstände angezeigt 
(die Suche funktioniert auch deutschlandweit). Den Link finden Sie über 
www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bürgerservice/Fundbüro. 

Anmeldung der Schulanfänger 2026/2027
(im Schulhaus Grüner Weg 10)

Anmeldung in der Grundschule 	 für Kinder aus 
				    dem Kindergarten
Montag 	 09.03.2026	   8.00 - 12.00 Uhr	� Arche und 

Natur KiGa Blaubären

Montag	 09.03.2026	 14.00 - 15.30 Uhr	� Fröbelstraße und Natur 
KiGa Lerchenkinder

Dienstag	 10.03.2026	   8.00 - 12.00 Uhr	� Waldkindergärten 
(Aktion Lebensraum) 

Dienstag 	 10.03.2026	 14.00 - 15.30 Uhr	� Pfistergässle und 
St. Josef

Mittwoch	 11.03.2026	   8.00 - 12.00 Uhr	� St. Franziskus
Mittwoch	 11.03.2026	 14.00 - 15.30 Uhr	� St. Jakobus

Kommen Sie bitte mit Ihrem Kind zur Anmeldung.  
Für die Anmeldung werden folgende Unterlagen benötigt: 
      –  Die Geburtsurkunde Ihres Kindes 
      –  Den Nachweis über den hinreichenden Masernschutz 
      –  Das Untersuchungsheft (gelbes U-Heft zum Nachweis 
          der U-Untersuchungen) 
      –  Die Bestätigung über die Teilnahme an der ESU

Alleinerziehende, unverheiratete sowie getrenntlebende Eltern 
werden gebeten, zudem einen urkundlichen Sorgerechts- 
nachweis mitzubringen. Dieser wird vom Jugendamt oder dem 
Familiengericht ausgestellt.

Sollte Ihr Kind keinen Denzlinger Kindergarten besuchen, wählen 
Sie bitte einen der oben angebotenen Termine aus.
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Abfallabfuhr

Dienstag!, 17. Februar
Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2.

Vollsperrung der Kreisstraße K 5138 zwischen Sonnenziel
und Tennenbach

Der Landkreis Emmendingen führt ab Montag, 23. Februar 2026 bis voraus-
sichtlich August 2026 den Ausbau des ersten Bauabschnitts zur grundlegen-
denSanierungderKreisstraßeK5138zwischenSonnenzielundTennenbach
durch. Vorarbeiten verschiedener naturschutzfachlicher Maßnahmen wur-
den bereits durchgeführt. Während der Bauarbeiten ist die Durchfahrt für
den Fahrzeugverkehr nicht möglich. Eine Umfahrung über die L110 Freiamt-
Sägplatz sowie für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen über die K 5100 Tennen-
bach nach Emmendingen wird ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmenden
werden für die erwartenden Behinderungen um Verständnis gebeten.

Denkmalschutzpreis für private Eigentümer ausgeschrie-
ben

Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat lo-
ben zum 39. Mal den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg aus. Dieser
stellt die denkmalgerechte Erhaltung und Neunutzung historischer Gebäu-
de in den Mittelpunkt. Bis zu fünf Preisträger werden mit einem Preisgeld
von insgesamt 25.000 Euro belohnt, das die Wüstenrot Stiftung zur Ver-
fügung stellt.
Bewerben können sich private Eigentümer, bei deren Gebäude der Ab-
schluss der Erneuerung nicht länger als vier Jahre zurückliegt. Auch Archi-
tekten und Experten können bis Anfang Juni Projekte vorschlagen. Diese
müssen nicht zwingend unter Denkmalschutz stehen. Der unter Bauherr-
schaften, Architekturbüros und Denkmalpflege renommierte Preis will die
Besonderheiten der Baukultur sowie das Engagement zu deren Erhaltung
hervorheben und öffentlich würdigen. Die Spanne reicht von mittelalterli-
chen Gebäuden bis zu stilprägenden Bauten des 20. Jahrhunderts.
„Die Jury würdigt Maßnahmen, bei denen die historisch gewachsene Gestalt
des Gebäudes innen wie außen so weit wie möglich bewahrt wurde. Das
schließt zukunftsweisende und beispielhafte Umnutzungen oder moderne
Akzente nicht aus, wenn sie sich denkmalgerecht einfügen“, betont Dr.
Bernd Langner, Geschäftsführer des Schwäbischen Heimatbundes und Mit-
glied der Fachjury.
Neben dem Geldpreis erhalten die Preisträger sowie dieArchitekten und Res-
tauratoren Urkunden. Zudem wird den Eigentümern eine Bronzetafel zum
Anbringen am Gebäude überreicht. Bewerbungsschluss ist der 30. April
2026.Weitere InformationensowiedieBroschüremit allennotwendigenAn-
gaben zur Ausschreibung finden sich unter www.denkmalschutzpreis.de.
Die öffentliche Preisvergabe findet Anfang 2027 statt.
Schwäbische Heimatbund - Landesverein Badische Heimat

Werdende und frisch gebackene Eltern aufgepasst

Sie möchten andere Mütter und Väter treffen und sich in Begleitung der Frü-
hen Hilfen über herausfordernde Themen der ersten Phase des Eltern-Seins
austauschen? Dann kommen Sie in unsere Elterngruppe „Auf dem Weg zur
Elternschaft“. Diese ist ein Angebot der Frühen Hilfen und der Elternschule
des Kreiskrankenhauses Emmendingen. Ob alleine oder zu zweit – Sie sind
herzlich willkommen! Die Kleingruppe findet in einer entspannten Atmo-
sphäre statt Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung über https://kurz-
links.de/0b0f
Zeit: donnerstags, 10 bis 11.30 Uhr. Nächste Termine: 26. Februar, 19. März,
Ort: Elternschule im Kreiskrankenhaus Emmendingen. Teilnehmendenzahl:
Maximal 12 Personen. Der Kurs wird von Fachkräften der Frühen Hilfen ge-
leitet. Rückfragen gerne an Frau Reichert (Frühe Hilfen): Telefon 07641 /
4513205, t.reichert@landkreis-emmendingen.de.

Informationen

MITTEILUNGEN DES LANDRATSAMTES

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

Mediathek
Hauptstraße 134 
Tel. 0 76 66 / 611-2240

Öffnungszeiten:
Montag	 geschlossen 
Dienstag	   9-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch	   9-15 Uhr 
Donnerstag	 15-19 Uhr 
Freitag	   9-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag	 10-13 Uhr

Freitag, 13.2.	 15-17 Uhr FreiTagZeit: ZockFreitag

Weitere Infos erhalten Sie auf 
unserer Homepage https://bibliotheken.komm.one/denzlingen

mediathekdenzlingen

Sport & Familienbad 
MACH’ BLAU

Sauna Öffnungszeiten Hinweis

Montag 13.00 bis 21.00 Uhr Damensauna
Dienstag 13.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna
Mittwoch geschlossen (gilt auch an Feiertagen)
Donnerstag – Samstag 13.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna
Sonntag 10.00 bis 21.00 Uhr Gemeinschaftssauna

Hallenbad Öffnungszeiten

Montag 08.00 bis 21.00 Uhr
Dienstag 08.00 bis 21.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.00 bis 21.00 Uhr
Freitag 13.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 21.00 Uhr
Sonntag 09.00 bis 21.00 Uhr

Liebe Besucherinnen und Besucher,�  
die närrischen Tage stehen vor der Tür.�  
Damit Sie trotz närrischem Treiben und schulfreier Tage Ihren 
Besuch im MACH’ BLAU genießen können, informieren wir Sie 
hier über unsere Sonderöffnungszeiten während der Fasnacht.
Alle Öffnungszeiten sowie weitere Informationen finden Sie 
jederzeitaktuell auf unserer Homepage�  
www.mach-blau-denzlingen.de.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten Wintersaison 2025/2026:

Sonder-Öffnungszeiten der närrischen Tage + Schulferien: 
12.02.2026 – 22.02.2026

Haben Sie schon unseren neuen Ticket-Webshop probiert?
Geschenkgutscheine können Sie auch bequem in unserem 
Webshop erwerben.

In unserem neuen Webshop finden Sie ein brei-
tes Ticketangebot. Laden Sie Ihr Ticket direkt 
runter oder Sie erhalten Ihr Ticket per Mail. Mit 
dem erhaltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintreten. Probie-
ren Sie es gerne aus. Den Webshop finden Sie 
über unsere Homepage oder scannen Sie den 
QR-Code hier links.

Auf unserer Homepage finden Sie alle wichtigen Informationen 
www.mach-blau-denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familien- 
bad MACH’ BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de 
oder telefonisch unter 0 76 66 / 611 25 50.� Ihr MACH’ BLAU Team

MACH́

SPORT & FAMILIENBAD
DENZLINGEN

BLAU

Sonderöff- 
nungszeiten 
zu Fasnacht

Hallenbad Sauna

Do. 12.02.26 Schmutzige Dunnschdig 13 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
Fr. 13.02.26 Fasnetsfriddig 13 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
Sa. 14.02.26 09 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
So. 15.02.26 09 - 21 Uhr 10 - 21 Uhr
Mo. 16.02.26 Fasnetsmendig (Rosenmontag) geschlossen geschlossen
Di. 17.02.26 Fasnetszischdig 09 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
Mi. 18.02.26 Aschermittwoch geschlossen geschlossen
Do. 19.02.26 09 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
Fr. 20.02.26 09 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
Sa. 21.02.26 09 - 21 Uhr 13 - 21 Uhr
So. 22.02.26 09 - 21 Uhr 10 - 21 Uhr

Bauarbeiten für die neue Beachvolleyball-Anlage des TVD im Stadtpark laufen
Der Startschuss für den Bau der neuen Beachvolleyball-Anlage des TVD ist gefallen.�  
Wenn das Wetter mitspielt und die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, wird der neue Platz im Stadtpark, nahe dem Allwetterplatz (Käfig 
2.0) und direkt neben den Tennisplätzen bis Ostern 2026 fertiggestellt.

Während der Bauarbeiten ist auf dem Wassergebundenen Weg im Stadtpark eine Sperrung eingerichtet. Auch der Heimatweg ist mit 
Schildern und Absperrungen zur Sicherung der Baustelle ausgestattet. Die Baustellensicherung wird nach Fertigstellung der Beachanlage, 
voraussichtlich um Ostern 2026, wieder abgebaut. In der Fasnachtszeit (12.-18.2.26) wird die Baustellensicherung kurzfristig beseitigt, da 
keine Bautätigkeiten stattfinden. 

Die Baustelle befindet sich außerhalb von Verkehrswegen, allerdings führt die Baustellenzufahrt über die Jahnstraße, teilweise über den 
Heimatweg und den wassergebundenen Weg im Stadtpark.

PROJEKT

Beachsportanlage und
Allwetterplatz im Stadtpark

BAUHERR

TV Denzlingen
vertreten d. Matthias Schubien
Postfach 1213
79211 Denzlingen

PLANSTAND ORT ZEICHEN
KL 30. 01. 2026

PROJEKT-NR.DATUM
Baustellensicherung 25-001Denzlingen

Allgemeine Anweisungen zur Baustellenzufahrt:
- Die Baustelle ist grundsätzlich von vorne anzufahren. Rückwärtsfahrten von LKWs sind

nur mit entsprechender Einweisung zulässig.
- Während der Anfahrt zur Baustelle ist  ist ein Mitarbeiter abzustellen, der auf Passanten

und Schulkinder achtet.
- Während der Schulbeginn- und Schulschlusszeiten ist kein Baustellenverkehr erlaubt, und

zwar zwischen 7:00–8:00 Uhr sowie 12:45–13:30 Uhr.
- Die Beschilderung und der Bauzaun werden morgens und abends von Fa. Gerber

kontrolliert.

Beschilderung Beschilderung und Bauzaun versetzt aufstellen,
h: 1,00 m; Abstand 2 m zw. Zaunelementen
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Anmeldungen 
für Betreuungsplätze 
in den Kindergärten 
für das 
Kindergartenjahr 2026/2027
Nutzung des Online-Portals der Gemeinde Denzlingen
Vormerkungen/Anmeldungen bis 15.03.2026
Kinder, die im nächsten Kindergartenjahr (2026/2027) einen entspre-
chenden Betreuungsplatz in einem unserer Kindergärten benöti-
gen, müssen bis zum 15. März 2026 über das zentrale Portal der 
Gemeinde Denzlingen angemeldet werden.
Bitte nutzen Sie für die Vormerkung das Online 
Portal der Gemeinde Denzlingen unter:�  
www.denzlingen.de > Leben & Arbeiten > Kindertage-
seinrichtungen > Vormerkung für einen Betreuungs-
platz (s. QR-Code)

Einrichtungen (Kindergärten) in Denzlingen.  

Einrichtung
Anschrift Telefon
Ansprech- 
partner/in

Tag der 
offenen Tür. Internet und E-Mail

Evangelischer 
Kindergarten 
Arche

Thüringer Str. 13 
0 76 66 / 55 93 
Frau Böttcher

13. 3. 2026  
15.00 - 17.00 Uhr

www.ev-kindergaerten-
denzlingen.de
Kiga.arche.denzlingen@ 
kbz.ekiba.de

Evangelischer 
Kindergarten
Fröbelstraße

Fröbelstr 4
0 76 66 / 22 53
Frau Heizmann

13. 3. 2026 
15.00 - 17.00 Uhr

www.ev-kindergaerten-
denzlingen.de
kiga.froebelstrasse.denzlingen@
kbz.ekiba.de

Evangelischer 
Kindergarten
Pfistergässle

Pfistergässle 11
0 76 66 / 21 94
Frau Frey

13. 3. 2026 
15.00 - 17.00 Uhr

www.ev-kindergaerten-
denzlingen.de
kiga.pfistergaessle.denzlingen@
kbz.ekiba.de

Katholischer 
Kindergarten 
St. Franziskus

Allmendstr. 20
0 76 66 / 10 48
Frau Bühler

6. 3. 2026 
14.30 – 16.30 Uhr

www.an-der-der-glotter.de/
kirche-vor-ort/denzlingen/
kindergaerten
kita-franziskus-denzlingen@
an-der-glotter.de

Katholische 
Kindertagesstätte  
St. Jakobus mit 
Waldgruppe

Stuttgarter Str. 2
0 76 66 / 34 48
Frau Reher 

6. 3. 2026 
14.30 – 16.30 Uhr

www.an-der-der-glotter.de/
kirche-vor-ort/denzlingen/
kindergaerten
kita-jakobus-denzlingen@ 
an-der-glotter.de

Katholischer 
Kindergarten 
St. Josef

Hinterhofstr. 11
0 76 66 / 42 85
Frau Walz

6. 3. 2026 
14.30 – 16.30 Uhr

www.an-der-der-glotter.de/
kirche-vor-ort/denzlingen/
kindergaerten
Kita-josef-denzlingen@an-der-
glotter.de

Wald- und Natur-
Kindergarten 
Aktion 
Lebensraum e.V.

Standort.
Berliner Str. 58/2
0172 / 3 06 89 79
Frau Uehlin

27. 2. 2026 
9.00 – 12.00 Uhr

www.aktion-lebensraum.de
uehlin@aktion-lebensraum.de

Wald- und Natur-
Kindergarten 
Aktion Lebens-
raum e.V.

Standort. 
Einbollen 
0172 / 3 06 89 79 
Frau Uehlin

27. 2. 2026 
14.45 – 16.00 Uhr

www.aktion-lebensraum.de 
uehlin@aktion-lebensraum.de

Natur- und Hof- 
kindergarten 
„Lerchenkinder“ 
Kita Natura e.G.

Eisenbahnstr. 29
Frau Casar 
0157 / 59 15 71 72

26. 2. 2026 
14.00 – 16.00 Uhr

www.kita-natura.de/denzlingen
lerchenkinder.denzlingen@
kita-natura.de

Naturkindergarten
„Blaubären“
Vielfalt für Kinder

Mauracher Hof 
Herr Breuer
0 76 41 / 9 67 38 32

Bei Bedarf auf 
Anfrage

www.vielfalt-für-kinder.de
anmeldung@mrfk.de oder 
betreuung@mrfk.de
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